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Verlustabzug 

§ 4. § 8 Abs. 4 Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 ist nach Maßgabe folgender Bestimmungen 
anzuwenden: 

 1. a) Verluste der übertragenden Körperschaft, die bis zum Verschmelzungsstichtag entstanden und 
noch nicht verrechnet sind, gelten im Rahmen der Buchwertfortführung ab dem dem 
Verschmelzungsstichtag folgenden Veranlagungszeitraum der übernehmenden Körperschaft 
insoweit als abzugsfähige Verluste dieser Körperschaft, als sie den übertragenen Betrieben, 
Teilbetrieben oder nicht einem Betrieb zurechenbaren Vermögensteilen zugerechnet werden 
können. Voraussetzung ist weiters, daß das übertragene Vermögen am Verschmelzungsstichtag 
tatsächlich vorhanden ist. 

 b) Verluste der übernehmenden Körperschaft, die bis zum Verschmelzungsstichtag entstanden und 
noch nicht verrechnet sind, bleiben abzugsfähig, soweit die Betriebe, Teilbetriebe oder nicht 
einem Betrieb zurechenbaren Vermögensteile, die die Verluste verursacht haben, am 
Verschmelzungsstichtag tatsächlich vorhanden sind. 

 c) Ist in den Fällen der lit. a und b der Umfang der Betriebe, Teilbetriebe oder nicht einem Betrieb 
zurechenbaren Vermögensteile am Verschmelzungsstichtag gegenüber jenem im Zeitpunkt des 
Entstehens der Verluste derart vermindert, daß nach dem Gesamtbild der wirtschaftlichen 
Verhältnisse eine Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben ist, ist der von diesen Betrieben, 
Teilbetrieben oder Vermögensteilen verursachte Verlust vom Abzug ausgeschlossen. 

 d) Im Falle der Verschmelzung verbundener Körperschaften sind vortragsfähige Verluste der 
Körperschaft, an der die Beteiligung besteht, um abzugsfähige Teilwertabschreibungen zu 
kürzen, die die beteiligte Körperschaft auf die Beteiligung in Wirtschaftsjahren, die nach dem 
31. Dezember 1990 geendet haben, vorgenommen hat; die Kürzung vermindert sich insoweit, als 
in der Folge Zuschreibungen erfolgt sind. Eine Kürzung unterbleibt, soweit eine solche nach dem 
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letzten Satz erfolgt ist. Die Kürzung hat im Falle der Verschmelzung auf die Mutterkörperschaft 
in dem dem Verschmelzungsstichtag folgenden Veranlagungszeitraum und im Falle der 
Verschmelzung auf die Tochterkörperschaft in dem Veranlagungszeitraum zu erfolgen, in den 
der Verschmelzungsstichtag fällt. § 12 Abs. 3 Z 2 des Körperschaftsteuergesetzes 1988 gilt im 
Falle der Verschmelzung auf die Tochterkörperschaft ab dem dem Verschmelzungsstichtag 
folgenden Wirtschaftsjahr und im Übrigen mit der Maßgabe, dass in dem Jahr, in dem die 
Kürzung zu erfolgen hat, zusätzlich der Unterschiedsbetrag zwischen den insgesamt 
berücksichtigten Teilen der Teilwertabschreibung und dem Kürzungsbetrag im Sinne des ersten 
Satzes zu berücksichtigen ist. Die vorstehenden Bestimmungen gelten sinngemäß auch im Falle 
der Verschmelzung mittelbar verbundender Körperschaften, soweit abzugsfähige 
Teilwertabschreibungen auf Verluste zurückzuführen sind, die die mittelbar verbundene 
Körperschaft erlitten hat. 

 2. Ein Mantelkauf, der den Abzug von Verlusten ausschließt, liegt auch dann vor, wenn die 
wesentlichen Änderungen der Struktur zu einem Teil bei der übertragenden und zum anderen 
Teil bei der übernehmenden Körperschaft erfolgen. Änderungen zum Zwecke der Verbesserung 
oder Rationalisierung der betrieblichen Struktur im Unternehmenskonzept der übernehmenden 
Körperschaft stehen Sanierungen im Sinne des § 8 Abs. 4 Z 2 dritter Satz des 
Körperschaftsteuergesetzes 1988 gleich. 
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